
Sehr geehrter Herr Dr. Slotta -Bachmayr 

 

Anbei der Auszug aus  

VERORDNUNG (EU) Nr. 576/2013 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 

DES RATES vom 12. Juni 2013 

über die Verbringung von Heimtieren zu anderen als 

Handelszwecken und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 

998/2003 

 

Unter Punkt e wird ihre Frage beantwortet. 

 

ANHANG III 

Gültigkeitsvorschriften für Tollwutimpfungen 

1. Der Tollwutimpfstoff muss 

a) ein anderer als ein modifizierter Lebendimpfstoff sein und 

einer der folgenden Kategorien angehören: 

i) inaktivierter Impfstoff mit einem Wirkungsgrad von 

mindestens einer Antigeneinheit je Dosis (WHO-Empfehlung) oder 

ii) rekombinanter Impfstoff, der das immunisierende 

Glykoprotein des Tollwutvirus in einem Lebendvirusvektor 

exprimiert; 

b) bei Verabreichung in einem Mitgliedstaat über eine 

Zulassung für das Inverkehrbringen verfügen im Einklang mit 

i) Artikel 5 der Richtlinie 2001/82/EG oder 

ii) Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 726/2004; 

c) bei Verabreichung in einem Gebiet oder einem Drittland von 

der zuständigen Behörde zugelassen oder lizenziert worden sein 

und mindestens die Anforderungen des einschlägigen Teils des 

Kapitels über Tollwut des Handbuchs des Internationalen 

Tierseuchenamtes mit Normenempfehlungen zu 

Untersuchungsmethoden und Vakzinen für Landtiere erfüllen. 

2. Eine Tollwutimpfung muss folgende Anforderungen erfüllen: 

a) Der Impfstoff wird von einem ermächtigten Tierarzt 

verabreicht; 

b) das Heimtier ist zum Zeitpunkt der Verabreichung des 

Impfstoffs mindestens zwölf Wochen alt; 

c) der Zeitpunkt der Verabreichung des Impfstoffs wird von 

einem ermächtigten Tierarzt oder einem amtlichen Tierarzt im 

entsprechenden Abschnitt des Ausweises angegeben; 

d) der in Buchstabe c genannte Zeitpunkt der Verabreichung 

liegt nicht vor dem Zeitpunkt der Anbringung des Transponders 

oder der Tätowierung oder vor dem Zeitpunkt des Ablesens des 

Transponders oder der Tätowierung, der im entsprechenden 

Abschnitt des Ausweises angegeben ist; 

e) die Gültigkeitsdauer der Impfung beginnt mit der 

Feststellung des Impfschutzes, für den mindestens 21 Tage nach 

Abschluss des vom Hersteller für die Erstimpfung 

vorgeschriebenen Impfprotokolls verstreichen müssen, und 

reicht bis zum Ende der Impfschutzdauer, die in der 

technischen Spezifikation der in Nummer 1 Buchstabe b 

genannten Zulassung oder der in Nummer 1 Buchstabe c genannten 

Zulassung oder Lizenz für den Tollwutimpfstoff in dem 



Mitgliedstaat oder Gebiet oder Drittland, in dem der Impfstoff 

verabreicht wird, vorgeschrieben ist. 

Die Gültigkeitsdauer der Impfung wird von einem ermächtigten 

Tierarzt oder einem amtlichen Tierarzt im entsprechenden 

Abschnitt des Ausweises angegeben; 

f) eine Auffrischungsimpfung gilt als Erstimpfung, wenn sie 

nicht innerhalb des in Buchstabe d genannten 

Gültigkeitszeitraums der vorausgehenden Impfung erfolgt. 
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Der Austausch von Nachrichten mit dem oben angeführten 

Absender via E-Mail dient ausschließlich Informationszwecken. 

Rechtsgültige Erklärungen dürfen über dieses Medium nur im 

Wege von offiziellen Postfächern (in unserem Fall über 

esv.post@ooe.gv.at) übermittelt werden. 
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